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Kleine Anfrage des Abgeordneten Valentin Lippmann,
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Drs. -Nr. : 6/5099
Thema: Anschaffung von Vorhersagesoftware ("Predictive

Policing")

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

"Vorbemerkung: Die BILD Dresden berichtete am 4. Mai 2016, dass
Sachsen die Vorhersagesoftware , Precobs' bald zum Einsatz bringen
möchte."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Inwieweit nutzen Behörden des Freistaates Sachsen welche Software-
anwendungen zur polizeilichen Vorhersage von Straftaten ("Predictive
Policing"), bzw. wann und aus welchem Haushaltstitel und zu welchen
Anschaffungskosten ist der Erwerb und die Anwendung welcher Soft-
wäre geplant bzw. hat bereits stattgefunden?

Frage 2:
Hat der Freistaat Sachsen sich an der Forschung zu bzw. Erstellung
von Softwareanwendungen zu "Predictive Policing" oder anderen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten zu "Predictive Policing" betei-
ligt? Wenn ja, in welcher Form?

Frage 3:
Sind durch den Freistaat Sachsen Gutachten, Studien oder Evaluatio-
nen zum Thema "Predictive Policing" in Auftrag gegeben worden?
(Bitte um Auflistung nach Datum der Auftragsvergabe, Auftragnehmer
und Ergebnissen)
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Frage 4:
Wurden durch Behörden des Freistaates Sachsen Erkenntnisse über die Nutzung
von bzw. den Umgang mit "Predictive Policing" von anderen Behörden, Soff-
wareanbietern oder Dritten eingeholt? (Bitte um Auflistung der Behörden, Soft-
wareanbieter und Dritten, von welchen Informationen eingeholt wurden)

Frage 5:
Auf welche konkreten Daten welcher Datenverarbeitungssysteme greift die ein-
gesetzte/einzusetzende Software zu?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 5:

Im Rahmen einer gemeinsamen Kabinettssitzung am 3. Mai 2016 haben die Staatsre-
gierungen der Freistaaten Bayern und Sachsen über verschiedene aktuelle Themen,
darunter auch die innere Sicherheit, beraten. Als Ergebnis dieser Sitzung werden sich
in Kürze Vertreter des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des Bayrischen
Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr unter Einbeziehung der Landes-
kriminalämter zu einem ersten Arbeitsgespräch treffen, um über Kooperationsmöglich-
keiten bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls zu sprechen.

Dabei wird auch die Prognosesoftware PRECOBS (Pre Crime Observation System) ein
Thema sein. Die bayerische Polizei testet die Prognosesoftware in den Ballungsräu-
men München Nürnberg, Erlangen und Fürth. An den dabei gewonnenen Erfahrungen
kann die sächsische Polizei partizipieren.
Weitergehende Schritte in Richtung Vorhersagesoftware bleiben abzuwarten.

Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage Drs. -Nr. : 6/1665 ver-

wieset.
;

Mit fn lichen Grüßen

us Ulbig
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